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1. Einleitung 

In diesem Gutachten soll der Frage nachgegangen werden, ob völkerrechtliche Regelungen – ins-
besondere die Mannheimer Akte1 – der Einführung einer nationalen Haftpflichtversicherung für 
Binnenschiffe entgegenstehen. Vorab wird das in Binnengewässern anwendbare Recht erläutert. 

Zur Frage, ob der Einführung einer Versicherungspflicht EU-Recht entgegensteht, nimmt ein ge-
sondertes Gutachten der Unterabteilung „Europa“ (Az.: EU 6 - 3000 - 028/24) Stellung. 
 

2. Anwendbares Recht auf deutschen Binnengewässern  

Anders als auf Hoher See2 findet in den inneren Gewässern eines Staates (Binnengewässer) 
grundsätzlich die nationale Rechtsordnung des Küsten- bzw. Uferstaates Anwendung.3 Denn 
diese Binnengewässer sind Bestandteil des Staatsgebiets des Uferstaates.4 Der jeweilige Küsten-
staat ist dabei auch zur Durchsetzung seiner Rechtsordnung berechtigt. Daraus folgt jedoch nicht, 
dass die Hoheitsgewalt des Küsten- bzw. Uferstaates die des Flaggenstaates beseitigt, sondern 
diese wird vielmehr eingeschränkt.5 Somit gilt auf Schiffen, die unter ausländischer Flagge fah-
ren, sowohl das Recht des Küstenstaats als auch das Recht des Flaggenstaats.6 Die Wissenschaftli-
chen Dienste des Deutschen Bundestages haben dazu bereits festgestellt:  

„In der Praxis üben die meisten Küstenstaaten – aufgrund einer angenommenen Rechtspflicht – 
ihre Hoheitsgewalt in jenen Angelegenheiten des fremden Schiffes nicht aus, die nur die innere 
Ordnung (z.B. Arbeitsverhältnisse der Besatzung) oder die Disziplin des Schiffes (z.B. Straftaten 
auf dem Schiff) betreffen – also in Angelegenheiten, welche nicht die ‚gute Ordnung des Hafens‘ 
(peace of the port) beeinträchtigen.“7 

 

1 Siehe Revidierte Rheinschifffahrtsakte vom 17. Oktober 1868. 

2 Aus dem Flaggenstaatsprinzip des Seevölkerrechts folgt grundsätzlich, dass ein Schiff der ausschließlichen Ho-
heitsgewalt des Staates untersteht, dessen Flagge zu führen es berechtigt ist (vgl. Heinschtel v. Heinegg, in: Ipsen 
(Hrsg.), Völkerrecht, 8. Aufl. 2024, § 45 Rn. 9). 

3 Heintschel v. Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, 8. Aufl. 2024, § 39 Rn. 15, siehe auch: Furuseht, Jurisdic-
tion to impose national wage and working conditions on board foreign-flagged ships – a practical approach, in: 
MarIus 2019, No. 535, S. 25-52, S. 31; vgl. auch: vgl. auch: Bangert, Internal Waters, in: Oxford Public Interna-
tional Law, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2013, Rn. 19. 

4 Wissenschaftliche Dienste, Welches Recht gilt auf ausländischen Kreuzfahrtschiffen in deutschen Hoheitsge-
wässern?, 30. Januar 2014, WD 2 - 3000 - 013/14, S. 5; Weber, Innere Gewässer, in: Weber kompakt, Rechtswör-
terbuch, 10. Edition 2024. 

5 Heintschel v. Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, 8. Aufl. 2024, § 39 Rn. 16. 

6 Wissenschaftliche Dienste, Welches Recht gilt auf ausländischen Kreuzfahrtschiffen in deutschen Hoheitsge-
wässern?, 30. Januar 2014, WD 2 - 3000 - 013/14, S. 8. 

7 Wissenschaftliche Dienste, Welches Recht gilt auf ausländischen Kreuzfahrtschiffen in deutschen Hoheitsge-
wässern?, 30. Januar 2014, WD 2 - 3000 - 013/14, S. 7 [Hervorhebungen im Original]. 

https://www.ccr-zkr.org/files/conventions/convrev_a.pdf
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/82084/Marius_535_WikFuruseth_web.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/82084/Marius_535_WikFuruseth_web.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://files.pca-cpa.org/pcadocs/ua-ru/01.%20RU%20Preliminary%20Objections/02.%20Legal%20Authorities/RUL-35.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/636154/3e3f64ef6ab8588d2d4ff1a671b08381/WD-2-013-14-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/636154/3e3f64ef6ab8588d2d4ff1a671b08381/WD-2-013-14-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/636154/3e3f64ef6ab8588d2d4ff1a671b08381/WD-2-013-14-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/636154/3e3f64ef6ab8588d2d4ff1a671b08381/WD-2-013-14-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/636154/3e3f64ef6ab8588d2d4ff1a671b08381/WD-2-013-14-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/636154/3e3f64ef6ab8588d2d4ff1a671b08381/WD-2-013-14-pdf-data.pdf
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Der Küsten- bzw. Uferstaat ist dadurch berechtigt, den Zugang zu seinen inneren Gewässern von 
der Erfüllung autonom festgelegter Voraussetzungen abhängig zu machen,8 wobei etwas anderes 
im Falle vertraglicher Zugeständnisse an andere Staaten gelten kann. Auf Anfrage zur etwaigen 
Geltung von ausländischem Recht in Binnengewässern aufgrund von völkerrechtlichen Verträ-
gen erläuterte das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), dass hinsichtlich Bin-
nengewässer viele Bereiche durch Unionsrecht harmonisiert seien, verschiedene Stromkommissi-
onen wie die Zentralkommission für den Rhein Regelungen erlassen hätten und ansonsten 
grundsätzlich nationales Recht gelte. Allerdings könne es in Einzelfällen zur Anwendung von 
ausländischem Recht kommen: 

„[…] Im Übrigen können auch gewisse alte bilaterale Schifffahrtsabkommen mit Drittstaaten (z. B. 
Serbien und Ukraine) noch eng begrenzte Anerkennungswirkung in Bezug auf ‚das Recht des Hei-
matlandes‘ entfalten […].“9 

 

3. Zum Fehlen expliziter völkerrechtlicher Regelungen für eine Haftpflichtversicherung in 
Binnengewässern  

Während für die Seeschifffahrt bestimmte Versicherungen bzw. andere Sicherheiten aufgrund 
völkerrechtlicher Verträge10 und EU-rechtlicher Vorgaben11 vorgeschrieben sind, enthalten jeden-
falls die völkerrechtlichen Verträge zu den Binnengewässern Mosel12, Rhein13, Donau14, Oder15 
und Elbe16 keine expliziten Regelungen zur Versicherungspflicht. Die Zentralkommission für die 

 

8 Wissenschaftliche Dienste, Welches Recht gilt auf ausländischen Kreuzfahrtschiffen in deutschen Hoheitsge-
wässern?, 30. Januar 2014, WD 2 - 3000 - 013/14, S. 5; Heintschel v. Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, 8. 
Aufl. 2024, § 39 Rn. 13. 

9 E-Mail-Antwort vom BMDV vom 29. Juli 2024 auf eine Anfrage der Wissenschaftlichen Dienste vom 12.07.2024. 

10 Siehe z.B. Art. VII Abs. 1 des Internationalen Übereinkommens von 1992 über die zivilrechtliche Haftung für 
Ölverschmutzungsschäden oder Art. 12 Abs. 1 des Internationalen Übereinkommens von Nairobi von 2007 über 
die Beseitigung von Wracks. 

11 Siehe Richtlinie 2009/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die Versiche-
rung von Schiffseigentümern für Seeforderungen, die im Seeversicherungsnachweisgesetz umgesetzt wurde. 

12 Siehe Moselvertrag vom 27. Oktober 1956. 

13 Siehe insbesondere Revidierte Rheinschifffahrtsakte vom 17. Oktober 1868. 

14 Siehe Übereinkommen über die Regelung der Schifffahrt auf der Donau vom 18. August 1948. 

15 Der Vertrag über die Internationale Kommission zum Schutz der Oder gegen Verunreinigung befasst sich nicht 
einmal mit der Schifffahrt.  

16 Gem. Art. 1 Abs. 4 der Vereinbarung über die Internationale Kommission zum Schutz der Elbe vom 8. Oktober 
1990 befasst sich der Vertrag nicht mit Fragen der Schifffahrt. Auch das Deutsch-Tschechische Abkommen über 
die Unterhaltung und Entwicklung der internationalen Binnenwasserstraße Elbe vom 23. Juli 2021 enthält keine 
Vorschriften zu Versicherungspflichten. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/636154/3e3f64ef6ab8588d2d4ff1a671b08381/WD-2-013-14-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/636154/3e3f64ef6ab8588d2d4ff1a671b08381/WD-2-013-14-pdf-data.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id=''%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl296s0670.pdf'%5D__1723125750342
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id=''%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl296s0670.pdf'%5D__1723125750342
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl213s0530.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl213s0530.pdf'%5D__1723125892277
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl213s0530.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl213s0530.pdf'%5D__1723125892277
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1406119041273&uri=CELEX:32009L0020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1406119041273&uri=CELEX:32009L0020
https://www.gesetze-im-internet.de/seeversnachwg/BJNR147400013.html
https://moselkommission.org/downloads/regelwerke/moselvertrag
https://www.ccr-zkr.org/files/conventions/convrev_a.pdf
https://www.danubecommission.org/dc/de/donaukommission/ubereinkommen-uber-die-regelung-der-schifffahrt-auf-der-donau/
https://www.mkoo.pl/index.php?mid=1&aid=8&lang=DE
https://www.ikse-mkol.org/fileadmin/media/user_upload/D/02_IKSE/Vereinbarung_ueber_IKSE.pdf
https://www.gesamtkonzept-elbe.de/Webs/Projektseite/GkElbe2020/SharedDocs/Pressemitteilungen/2021/2021_07_23_Dts_Tsch_Abkommen.html
https://www.gesamtkonzept-elbe.de/Webs/Projektseite/GkElbe2020/SharedDocs/Pressemitteilungen/2021/2021_07_23_Dts_Tsch_Abkommen.html
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Rheinschifffahrt (ZKR)17 bestätigte auf Anfrage, dass sowohl die Mannheimer Akte als auch de-
ren Protokolle keine direkten Vorschriften zu einer Pflichtversicherung für Binnenschiffe enthal-
ten.18  

Auch das BMDV bestätigte auf Anfrage, dass die Grundlagenkonventionen zur Binnenschifffahrt 
wie die Mannheimer Akte keine direkten Regelungen zu Versicherungsfragen enthalten. 19 Aller-
dings erläuterte das BMDV, dass es sehr unüblich wäre, eine Versicherungspflicht ohne vorherige 
Rücksprache mit den anderen Mitgliedstaaten der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt 
einzuführen: 

„Eine vorherige Abstimmungspflicht im Sinne einer Zustimmung aller Mitgliedstaaten der Zent-
ralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR) zur Einführung einer nationalen Pflichtversiche-
rung lässt sich der Mannheimer Akte (MA) nicht entnehmen. Eine vorherige Information der übri-
gen Mitgliedstaaten über ein solches Vorhaben entspräche aber den Usancen der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit innerhalb der ZKR und würde auch dazu beitragen, einer etwaigen Beschwerde 
eines anderen Mitgliedstaats gemäß Art. 45 S. 1 lit. a. MA vorzubeugen. Denn es ist nicht auszu-
schließen, dass die Einführung einer Pflichtversicherung von einem oder mehreren Mitgliedstaaten 
der ZKR angezweifelt würde, wie in der Vergangenheit etwa am Beispiel der Umsatzbesteuerung 
der Personenschifffahrt auf dem Rhein deutlich wurde.“20 

Die Einführung einer Versicherungspflicht hat die Mitgliedsstaaten der ZKR in der jüngeren Ver-
gangenheit bereits beschäftigt. So heißt im Bericht zur Frühjahrssitzung 2021: 

„Das Auftreten schwerer Unfälle wirft immer die Frage nach den Versicherungsvorschriften auf.  
Die Binnenschifffahrt ist einer der wenigen Verkehrsträger, für den auf internationaler Ebene 
keine Versicherungspflicht besteht. Der Ausschuss für Binnenschifffahrtsrecht hat beschlossen zu 
prüfen, ob die Einführung einer Versicherungspflicht untersucht werden sollte. Die französische 
Delegation, die diese Frage derzeit im Rahmen der Vorarbeiten für die Ratifizierung des CLNI 2012 
untersucht, könnte erste Anhaltspunkte für Überlegungen dazu liefern.“21 

 

4. Völkerrechtliche Haftungsregelungen für die Binnenschifffahrt 

Während eine Pflichtversicherung für Binnengewässer in den untersuchten völkerrechtlichen 
Verträgen nicht geregelt ist, gelten jedoch auch für Deutschland verschiedene Abkommen zur 
Haftungsbeschränkung. Das Straßburger Übereinkommen über die Beschränkung der Haftung in 

 

17 Siehe Zentralkommission für die Rheinschifffahrt.  

18 E-Mai-Antwort von der ZKR vom 12. Juli 2024. 

19 E-Mail-Antwort vom BMDV vom 29. Juli 2024 auf eine Anfrage der Wissenschaftlichen Dienste. 

20 E-Mail-Antwort vom BMDV vom 5. August 2024 auf eine Anfrage der Wissenschaftlichen Dienste [Hervorhe-
bungen durch Verf.]. 

21 Zentralkommission für die Rheinschifffahrt, Frühjahrssitzung 2021: Angenommene Beschlüsse (2021-I), 2. Juni 
2021, S. 56 [Hervorhebung durch Verf.].  

https://www.ccr-zkr.org/
https://www.ccr-zkr.org/files/documents/resolutions/ccr2021-Ide.pdf
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der Binnenschifffahrt von 2012 (CLNI 2012)22, welches das Straßburger Übereinkommen über die 
Beschränkung der Haftung in der Binnenschifffahrt von 1988 (CLNI 1988)23 ersetzt, ermöglicht es 
u.a. Schiffseigentümern sowie Bergern oder Rettern ihre Haftung für Schadensfälle auf einen 
bestimmten Höchstbetrag zu begrenzen.  

Ferner legt das Budapester Übereinkommen von 1968 über den Vertrag über die Güterbeförde-
rung in der Binnenschifffahrt (CMNI)24 „einheitliche Haftungsgrundlagen und Haftungsgrenzen 
für die Haftung des Frachtführers eines internationalen Binnenschiffstransportes gegenüber sei-
nen Vertragspartnern“25 fest.  
 

*** 

 

22 Siehe Straßburger Übereinkommen von 2012 über die Beschränkung der Haftung in der Binnenschifffahrt (CLNI 
2012). 

23 Siehe Straßburger Übereinkommen von 1988 über die Beschränkung der Haftung in der Binnenschifffahrt (CLNI 
1988). 

24 Siehe das Budapester Übereinkommen von 1968 über den Vertrag über die Güterbeförderung in der Binnen-
schifffahrt (CMNI); die Ratifikationsurkunde wurde von Deutschland am 10. Juli 2007 hinterlegt. 

25 Fischer, Die Haftungsbeschränkung zwischen CMNI und CLNI und die praktische Bedeutung der IVTB sowie 
des Bratislavaer Abkommen (BA), TranspR 2013, S. 372 – 377, S. 372 [Hervorhebungen durch Verf.]. 

https://www.ccr-zkr.org/12060400-de.html#02
https://www.ccr-zkr.org/12060400-de.html#02
https://www.ccr-zkr.org/12060400-de.html#02
https://www.ccr-zkr.org/12060400-de.html#02
https://www.ccr-zkr.org/files/conventions/cmni_de.pdf
https://www.ccr-zkr.org/files/conventions/cmni_de.pdf
https://www.ccr-zkr.org/files/conventions/etatRatifications_de.pdf
https://www.ccr-zkr.org/files/clni/Article_TranspR_102013-Beitrag_Fischer.pdf
https://www.ccr-zkr.org/files/clni/Article_TranspR_102013-Beitrag_Fischer.pdf
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